
















 
 

Anhang 1 
 

Zu 4.2. Entschädigungen und Spesen für freiwillig Mitarbeitende 
 

Ein- und halbtägige Anlässe 

- Hauptleitung  CHF   50.00 

- Mitarbeiter CHF   25.00 

Mehrtägige Anlässe 

- Hauptleitung CHF 100.00/Tag 

- Mitarbeiter CHF   50.00/Tag 

- Tagesmitarbeiter CHF   25.00/Tag 

Zu 4.4. Musikalische Begleitung  
 

- Musizierende Laien und Musikgruppen bis 3 Personen, pro Person CHF 150.00 

- Berufsmusiker mit Lehrdiplom CHF 300.00 

(Proben werden nicht entschädigt) 

- Mitwirkung von Musikgruppen über 3 Personen, pauschal CHF 500.00 

- Weitere musikalische Begleitungen werden durch den KGR von Fall zu Fall geregelt. 

Zu 3.4. Sitzungsgelder 
 

- Ratssitzungen, Präsidium CHF   60.00 

- Ratssitzungen, Mitglieder  CHF   30.00 

- Ressortsitzungen, mind. 1 Std. CHF   20.00 

- Ständige und nicht ständige Kommissionen, Präsidium CHF   30.00 

- Ständige und nicht ständige Kommissionen, Mitglieder CHF   20.00 

- Zusätzliche Arbeiten ausserhalb der Sitzungen für die 

Kommission Bauten und Liegenschaften, Präsidium und Mitglieder CHF   40.00 

- Protokollführung CHF   20.00 

- Tagespauschalen CHF 120.00 

- Halbtagespauschalen CHF   60.00 

- Delegierten mit besonderen Aufgaben wird ein Sitzungsgeld ausbezahlt CHF   30.00 

Zu 3.5. Entschädigung Ressorts  
 

- Präsidium CHF 3‘000.00 

- Vizepräsidium, Finanzen CHF 1‘500.00 

- Übrige Ressorts CHF    500.00 

- Entschädigung Präsidium Baukommission, sofern nicht gleichzeitig 

im Kirchgemeinderat CHF    500.00  

 

Zu 3.6. Spesen  
 

- Autokilometer werden innerhalb der Kirchgemeinde nicht entschädigt,  

alle übrigen mit    CHF 0.70/km 

 

 

Zu 2.6. Löhne, Gehälter  
 

Organisten  

- Kasualien CHF   180.00 

- Gottesdienst CHF   200.00 

- Gottesdienst mit Abendmahl CHF   220.00 

KUW-Mitarbeiterin 

- pro Lektion (45 Min.) CHF   50.00 

- pro Gottesdienst  CHF   50.00 

- pro Elternabend CHF   50.00 

- administrative Arbeiten CHF   30.00 

 
Dieser Anhang wurde angepasst und an der Kirchgemeinderatssitzung vom 6. Januar 2026 einstim-
mig genehmigt.  






